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Stand: 12.06.2012 
 

B  Regelungen für den Studiengang Polizeivollzugsdi enst 
(B.A.) Ergänzende Regelungen  

§ 1 Zu Teil A § 5: Module 1 

Bei Modulen des fachpraktischen Studiums kann anste lle einer oder neben 
eine Studienleistung eine dienstliche Bewertung tre ten.  

§ 2 Zu Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe e: Seminarleist ung 2 

1)  In die Bewertung gehen die schriftlich vorzulegende  Seminararbeit mit 
70 %, die Präsentation mit 20 % und die Mitarbeit m it 10 % ein. 

2)  Die Modulprüfung nach Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe e 
(Seminarleistung) wird mit der Prüfungsform des Ref erates, Teil A § 
12 Abs. 1 Buchstabe d, wiederholt.  

§ 3 Zu Teil A § 12 Abs. 1 Modulprüfungen 3 

Modulprüfungen können unbeschadet Teil A § 12 Abs. 1 zudem in den 
nachfolgenden Prüfungsformen abgelegt werden: 

 
a)  Exzerpt  

Das Exzerpt besteht zum einem aus dem Exzerpt im en geren Sinn, mit 
dem die wichtigsten Informationen eines Fachtextes zusammengefasst 
werden sollen, und zum anderen aus der Interpretati on des Fachtextes. 
Hierdurch sollen die Studierenden zeigen, dass sie in der Lage sind, 
die Grundaussagen wissenschaftlicher Texte herauszu arbeiten, deren 
Argumentationsgrundlage zu erfassen und das Ergebni s zu präsentieren 
sowie in den Gesamtzusammenhang zu stellen. 
 

b)  Studienjournal 
Durch das Studienjournal sollen die Studierenden da rstellen, welche 
Lehrinhalte aus ihrer Sicht als besonders bedeutsam  und wichtig 
eingestuft werden sowie diese reflektieren.  
 

c)  Portfolio 
Das Portfolio besteht aus der Sammlung verschiedene r Arbeiten, die 
die eigenen Leistungen und den Lernfortschritt zu e inem bestimmten 
Zeitpunkt und bezogen auf ein inhaltlich umrissenes  Gebiet aufzeigen. 
Hierbei bedarf die Auswahl der im Portfolio gesamme lten Arbeiten 
einer Begründung durch den Studierenden. 

 
 

§ 4 Zu Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe f: (Teil-)Studi enleistungen im Modul 
„Berufspraktisches Training“ 4  

1)  Die (Teil-)Studienleistungen des Moduls „Berufsprak tisches Training“ 
(Leistungsscheine und Teilnahmenachweise) werden oh ne Notenvergabe 
mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Di e Bewertung 
erfolgt durch zwei Prüfer(innen). Einzelne Bestandt eile einer (Teil-
)Studienleistung können von jeweils verschiedenen P rüfer(innen) 
geprüft werden. Das Modul „Berufspraktische Trainin g“ ist bestanden, 
wenn alle (Teil-) Studienleistungen mit „bestanden“  bewertet wurden.  
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2)  Wird eine Teilstudienleistung mit „nicht bestanden“  bewertet, kann 
diese mit „nicht bestanden“ bewerteten (Teil-)Studi enleistung 
wiederholt werden. Dies gilt als Wiederholung i.S.v . Teil A § 13 
StudO BA. Die Wiederholungsprüfung des Leistungssch eins im Fahr- und 
Sicherheitstraining erfolgt durch eine Einzelübung,  in der die im 
Training nicht erbrachte Einzelleistung erneut abge prüft wird.  

 
3)  Wird ein Teilnahmenachweis mangels regelmäßiger Tei lnahme mit „nicht 

bestanden“ bewertet, können die Fehlzeiten durch Na chholung 
ausgeglichen werden. Dies gilt als Wiederholung i.S .v. Teil A § 13 
StudO BA. Abweichend von Teil A § 12 Abs. 2 setzt d ie regelmäßige 
Teilnahme die Teilnahme an mindestens 50 % der tats ächlich 
durchgeführten Lehrveranstaltungen voraus. 
 

 
  

 
§ 5 Zu Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe f: Leistungen d er Module der 

fachpraktischen Studienzeit / Training 5  

1)  An die Stelle einer Studienleistung nach Teil A § 1 2 Abs. 1 Buchstabe 
f) tritt bei Modulen der fachpraktischen Studienzei t / Training eine 
dienstliche Bewertung, die mit „bestanden“ bzw. „ni cht bestanden“ 
bewertet wird. Eine dienstliche Bewertung, die mit „nicht bestanden“ 
bewertet wurde, kann einmal in Form der in Absatz 2  definierten 
Studienleistung wiederholt werden. Wird auch in der  Wiederholung eine 
Bewertung mit „bestanden“ nicht erreicht, ist die S tudienleistung 
endgültig nicht bestanden. Die Fortsetzung des Stud iums ist 
ausgeschlossen. Die nach Teil A § 3 zuständigen Beh örden treffen die 
notwendigen Entscheidungen. 
 

 
2)  Die Wiederholung einer mit „nicht bestanden“ bewert eten dienstlichen 

Bewertung nach Absatz 1 erfolgt durch eine Einzelpr üfung im Team. Die 
Einzelprüfung darf einen Zeitraum von 20 Minuten ni cht unterschreiten 
und eine Zeitraum von 45 Minuten nicht überschreite n. Der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des  Studierenden muss 
dabei aufgrund objektiver Kriterien als individuell e Prüfungsleistung 
deutlich beobachtbar und für sich bewertbar sein. D ie Bewertung der 
Wiederholungsprüfung erfolgt durch zwei Prüfer(inne n).  
 

3)  Am Ende jeden Moduls der fachpraktischen Studienzei t / Training wird 
jeweils mit der/dem Studierenden ein Feedbackgesprä ch geführt, das 
schriftlich zu dokumentieren ist. 

 
§ 6 Zu Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe. f: Leistungen der Module der 

fachpraktischen Studienzeit / Praxis 6  

1)   Leistungen der Module in der fachpraktischen Studie nzeit / Praxis 
bestehen, sofern es sich nicht um eine andere Studi enleistung i.S.d. 
Teil A § 12 Abs. 2 handelt, aus einer Einsatzbewert ung. Neben diese 
(Teil-)Studienleistung können eine oder zwei dienst liche Bewertungen 
treten.  
 Abweichend von Teil A § 12 Abs. 2 setzt die regelm äßige Teilnahme 
bei einer anderen Studienleistung i.S.d. Teil A § 1 2 Abs. 2 die 
Teilnahme an mindestens 50 % der tatsächlich durchg eführten 
Lehrveranstaltungen voraus. 

2)  Zum Bestehen der Module der fachpraktischen Studien zeit / Praxis 
müssen alle Teilstudienleistungen und neben diese 
Teilstudienleistungen tretenden dienstlichen Bewert ungen mit jeweils 
mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bew ertet worden sein. 
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Mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“  bewertete 
Leistungen im Sinne des Satzes 1 sind bei Bewertung  einer anderen 
Leistungen im Sinne des Satzes 1 mit „nicht ausreic hend“ (5,0) oder 
„nicht bestanden“ nicht zu wiederholen. 
 

3)  Für die Bewertung der Einsatzbewertung gilt Teil A § 11 Abs. 1 S. 2 
nicht. Eine Einsatzbewertung, die mit „nicht ausrei chend“ (5,0) 
bewertet wurde, ist nicht bestanden und kann einmal  wiederholt 
werden. Wird auch in der Wiederholung eine Bewertun g mit mindestens 
„ausreichend“ (4,0) nicht erreicht, ist sie endgült ig nicht 
bestanden. Die Fortsetzung des Studiums ist ausgesc hlossen. Die nach 
Teil A § 3 zuständigen Behörden treffen die notwend igen 
Entscheidungen. 
 

4)  Die dienstliche Bewertung wird mit „bestanden“ bzw.  „nicht bestanden“ 
bewertet. Für ein Bestehen müssen im Bereich der pe rsönlich-sozialen 
Kompetenz mindestens drei und im Bereich der fachli chen Kompetenz 
mindestens vier Kompetenzmerkmale als bestanden bew ertet werden. Eine 
dienstliche Bewertung, die mit „nicht bestanden“ be wertet wurde, kann 
einmal wiederholt werden. Wird auch in der Wiederho lung eine 
Bewertung mit „bestanden“ nicht erreicht, ist sie e ndgültig nicht 
bestanden. Die Fortsetzung des Studiums ist ausgesc hlossen. Die nach 
Teil A § 3 zuständigen Behörden treffen die notwend igen 
Entscheidungen. 
 

5)  Am Ende der Module der fachpraktischen Studienzeit / Praxis wird mit 
der / dem Studierenden ein „Feedbackgespräch“ gefüh rt, das 
schriftlich dokumentiert wird.  
 

6)  Die Prüfungen werden unbeschadet Teil A § 13 Abs. 5  S. 2 Halbs. 1 
auch in der Wiederholungsprüfung durch eine(n) Prüf er(in) und 
eine(n) sachkundige(n) Beisitzer(in) durchgeführt. 

§ 7 Zu Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe g: Projektleist ung 7 

1)  In die Bewertung gehen die schriftliche Ausarbeitun g mit 60 %, die 
Präsentation mit 20 %, das Kolloquium mit 10 % und die 
Prozessleistung mit 10 % ein. 

2)  Die Modulprüfung nach Teil A § 12 Abs. 1 Buchstabe g 
(Projektleistung) wird mit der Prüfungsform des Ref erates, Teil A § 
12 Abs. 1 Buchstabe d, wiederholt. 

§ 8 Zu Teil A § 12 Abs. 3: Praxisbericht 8 
 

Jede oder jeder Studierende hat einen Praxisbericht  gemäß Teil A § 12 
Abs. 3 zu erstellen. Wird der Praxisbericht im Absc hlussmodul Praxis 
nicht erstellt oder entspricht dieser nicht den Anf orderungen nach Teil A 
§ 12 Abs. 3 S. 2, Halbs. 2 und S. 3, liegt keine ak tive Teilnahme i.S.d. 
Teil A § 12 Abs. 2 vor. 

 
 
§ 9 Zu Teil A § 13 Abs. 3 Bestehen und Wiederholen von Modulprüfungen und 
anderen Studienleistungen 9 
 

Die Bewertung einer Modulprüfung nach Teil A § 12 A bs. 1 Buchstabe a 
(Klausur), die nicht im regulären Hauptlauftermin e rbracht wurde, ist 
abweichend von Teil A § 12 Abs. 7 spätestens nach A blauf von 4 Wochen 
bekanntzugeben. 
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§ 10 Zu Teil A § 13 Abs. 2: Bestehen und Wiederhole n von Modulprüfungen und 
anderen Studienleistungen 10 

1) Einmalig kann eine nach dem Modulverteilungsplan  im Hauptstudium 2 
oder 3 zu erbringende fachwissenschaftliche Studien leistung nach Teil A 
§ 12 Abs. 1, die auch in der Wiederholung schlechte r als „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde, ein zweites Mal wiederholt we rden, wenn die 
Voraussetzungen des Absatz 3 erfüllt sind. 

2) Die Wiederholung erfolgt in Form einer Studienle istung nach Teil A § 
12 Abs. 1 Buchstabe b (Fachgespräch). 

3) Die Durchschnittsnote aller mit einer Note nach Teil A § 11 Abs. 1 
bewerteten Studienleistungen darf den Wert von 2,5 nicht überschreiten. 
Teil A § 18 Abs. 2 gilt nicht.  

 
§ 11 Zu Teil A § 13 Abs. 3 Bestehen und Wiederholen  von Modulprüfungen und 
anderen Studienleistungen 11  

Abweichend von Teil A § 13 Abs. 3 können Wiederholu ngen einer 
Studienleistung nach § 12 Abs. 1 Buchstabe a, b, c des Grundstudiums 
auch zu Beginn des Fachstudiums 1 angesetzt werden.  

 
§ 12 § Zu Teil A § 13 Abs. 6 Bestehen und Wiederhol en von Modulprüfungen 
und anderen Studienleistungen 12 

Die Wiederholung einer anderen Studienleistung nach  Teil A § 12 Abs. 2 
des Moduls „Training sozialer Kompetenzen“ erfolgt in Form einer 
Studienleistung nach Teil A § 12 Abs. 1 Buchst. b) (Fachgespräch). Die 
Bewertung erfolgt mit „bestanden“ oder „nicht besta nden“. 

 
§ 13 Zu Teil A § 14 Anrechnung von Studienleistunge n13  

Den Kommissarbewerberinnen und Kommissarbewerbern w erden ihre durch das 
Bestehen der I. Fachprüfung sowie die letzte Regelb eurteilung 
nachgewiesenen Kenntnisse für die Module der fachpr aktischen Studienzeit 
des Grundstudiums sowie des Fachstudiums 1 und 2 an gerechnet. Die 
Anrechnung erfolgt mit „bestanden“ bzw. „nicht best anden“. 

 
§ 14 Übergangsvorschriften 14 
 
1)  Für die vor dem Jahr 2012 eingestellten Kommissaran wärterinnen und 

Kommissaranwärter und für Kommissarbewerberinnnen u nd Kommissarbewerber, 
die vor dem Jahr 2012 das Studium aufgenommen haben , ist Teil B i.d.F. 
vom 14.06.2011, genehmigt mit Erlass vom 12.08.2011 , maßgebend. 
 

2)  Für Studierende, die ihr Studium vor dem 01.09.2012  aufgenommen haben 
und dieses unterbrechen, richtet sich das Studium n ach den Regelungen 
des Teil B in der aktuellen Fassung, sofern das Stu dium nach Absatz 1 
nicht mehr möglich ist. 

 

Anlagen:   B 1 Studienverlaufsplan 

B 2 Modulverteilungsplan 
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B 3 Modulbeschreibungen 

B 4 Zeugnis (Muster) 

B 5 Urkunde (Muster) 

B 6 Diploma Supplement (Muster) 
 

                                                 
1 § 1 zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.06.201 2, genehmigt durch 
Erlass vom 17.08.2012. 
2 § 2 zuletzt geändert durch Beschluss vom 15.06.201 0, genehmigt durch 
Erlass vom 04.08.2010. 
3 § 3 zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.06.201 2, genehmigt durch 
Erlass vom 17.08.2012. 
4 § 4 zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.06.201 2, genehmigt durch 
Erlass vom 17.08.2012. 
5 § 5 zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.06.201 2, genehmigt durch 
Erlass vom 17.08.2012. 
6 § 6 zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.06.201 2, genehmigt durch 
Erlass vom 17.08.2012. 
7 § 7 zuletzt geändert durch Beschluss vom 15.06.201 0, genehmigt durch 
Erlass vom 04.08.2010. 
8 § 8 zuletzt geändert durch Beschluss vom 14.06.201 1, genehmigt durch 
Erlass vom 12.08.2011. 
9 § 9 zuletzt geändert durch Beschluss vom 14.06.201 1, genehmigt durch 
Erlass vom 12.08.2011. 
10 § 10 zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.06.201 2 ist gemäß Erlass vom 
17.08.2012 nicht genehmigt und zu überarbeiten.   
11 § 11 zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.06.20 12, genehmigt durch 
Erlass vom 17.08.2012. 
12 § 12 eingefügt durch Beschluss vom 12.06.2012, gen ehmigt durch Erlass vom 
17.08.2012. 
13 § 13 eingefügt durch Beschluss vom 12.06.2012, gen ehmigt durch Erlass vom 
17.08.2012. 
14 § 14 eingefügt durch Beschluss vom 12.06.2012, gen ehmigt durch Erlass vom 
17.08.2012.  


